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Kurz und bündig  
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Praktische Informationen für  
die Betriebsratsarbeit  

 
 

Bezirksleitung Baden-Württemberg     Im August 2008  
 

 

Betriebsratstätigkeit, Reisekosten  
 
Die Beteiligten streiten über die Erstat-
tung von Fahrtkosten an ein Mitglied des 
Betriebsrates, die anlässlich der Teil-
nahme an Betriebsausschusssitzungen 
entstanden sind sowie über die Zahlung 
von Tagegeld. Das Gericht entschied zu-
gunsten des BR-Kollegen; die Rechtsbe-
schwerde des Arbeitgebers blieb erfolg-
los. Nimmt ein Mitglied des Betriebsaus-
schusses außerhalb seiner Arbeitszeit an 
Sitzungen des Betriebsausschusses teil 
und muss er den Betrieb ausschließlich 
deswegen aufsuchen, ist der Arbeitgeber 
nach § 40 Abs. 1 BetrVG zur Erstattung 
der Reisekosten verpflichtet, die dem 
Betriebsratsmitglied zu Fahrten von sei-
ner Wohnung zum Betrieb entstanden 
sind.  
 
BAG – Beschluss vom 16. Januar 2008 –  
7 ABR 71/06 – DB 2008, 938 f  
 

Gleichbehandlung  
 
Im Betrieb des Arbeitgebers galt eine 
tarifliche Arbeitszeit von 38,5-
Stunden/Woche. Der Arbeitgeber hat  
die Verlängerung der Arbeitszeit ohne 
Entgeltausgleich verlangt; die meisten  

 
der 590 Beschäftigten haben dem zuge-
stimmt. Am Ende des Kalenderjahres ge-
währte der Arbeitgeber den Beschäftig-
ten, die der Änderungsvereinbarung zu-
gestimmt haben einmalig und freiwillig 
eine freiwillige Sonderzahlung. Der Be-
triebsrat hat dieser Regelung zuge-
stimmt. Den Beschäftigten, die die Ände-
rungsvereinbarung mit der verlängerten 
Arbeitszeit nicht unterzeichnet haben, 
wurde lediglich die tarifliche Sonderzah-
lung sowie das tarifliche Urlaubsgeld ge-
währt. Klagweise hat ein Beschäftigter 
auch die freiwillige einmalige Leistung 
geltend gemacht. Die Klage war erfolg-
reich. Das LAG entschied, dass die Ent-
scheidung eines Arbeitgebers, nur an die 
Beschäftigten, die der Verlängerung der 
Arbeitszeit ohne Entgeltausgleich zuge-
stimmt haben, eine über die tariflich hi-
nausgehende freiwillige Sonderzahlung zu 
leisten, verstoße gegen den von der 
Rechtsprechung entwickelten Gleich-
heitsgrundsatz. Benachteiligte Beschäf-
tigte können nach der Entscheidung des 
LAG verlangen, nach Maßgabe der be-
günstigten Beschäftigten behandelt zu 
werden.  
 
LAG Ba-Wü – Urteil vom 10. Januar 2008 
– 6 Sa 38/07 – rkr. – unveröff.  
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ERA Kostenneutralität; Unterlagen  
 
Aus Anlass der ERA-Einführung war zwi-
schen Betriebsrat und Arbeitgeber strei-
tig, ob überhaupt und wenn ja welche Un-
terlagen zur Feststellung der Kosten-
neutralität und den evt. daraus resultie-
renden Maßnahmen vom Arbeitgeber an 
den Betriebsrat herausgegeben werden 
müssen. Im außergerichtlichen Verfahren 
hat der Arbeitgeber zuletzt immer wie-
der angeboten, dass der Betriebsrat die 
notwendigen Unterlagen im Büro des Ar-
beitgebers einsehen konnte. Der Be-
triebsrat verlangte die Herausgabe der 
Unterlagen und war vor dem Arbeitsge-
richt erfolgreich. Das Arbeitsgericht 
entschied, dass der Arbeitgeber ver-
pflichtet sei an den Betriebsrat die Brut-
tolohn- und Gehaltssumme aller Beschäf-
tigten – mit Ausnahme der Leitenden An-
gestellten – mit Stand von Januar 2007 
sowie sämtliche zur Berechnung der be-
trieblichen Kostenneutralität gemäß § 5 
ETV-ERA auf der Grundlage der alten 
tariflichen Bestimmungen erstellten fik-
tiven Bruttolohn- und Gehaltslisten der 
Beschäftigten herauszugeben.  
 
ArbG Stuttgart – Beschluss vom 9. Mai 
2008 – 26 BV 96/07 – rkr. – unveröff. 
 

Betriebsübergang oder  
Betriebsänderung  

 
Nach ständiger Rechtsprechung des BAG 
stellt ein Betriebsübergang allein keine 
Betriebsänderung i.S. des § 111 BetrVG 
dar. Entsprechend können weder der Be-
triebsrat seine Beteiligungsrechte ein-
fordern noch stehe dem Beschäftigten 
wegen unterlassener Beteiligung des Be-
triebsrates ein Nachteilsausgleich nach  

§ 113 BetrVG zu. Andererseits betont 
das BAG, dass ein Betriebsübergang al-
lerdings dann eine Betriebsänderung sein 
kann, wenn er sich nicht allein in dem 
Wechsel des Betriebsinhabers erschöpft, 
sondern gleichzeitig Maßnahmen ergrif-
fen werden, welche einen oder mehrere 
Voraussetzungen des § 111 BetrVG erfül-
len. Dazu gehören die Einschränkung und 
Stilllegung des Betriebes, Verlegung des 
Betriebes, Änderung der Betriebsorgani-
sation oder Einführung grundlegend neuer 
Arbeitsmethoden und Fertigungsverfah-
ren.  
 
BAG – Urteil vom 31. Januar 2008 –  
8 AZR 1116/06 – NZA 2008, 642 ff  
 

Unterlassungsansprüche des  
Betriebsrates bei Betriebsänderung 

 
Der Arbeitgeber beschäftigt schwankend 
zwischen 137 bis 142 Beschäftigte. Der 
Betriebsrat wurde von der beabsichtig-
ten Kündung von 14 Beschäftigten infor-
miert und im Übrigen werde die Arbeit 
teilweise von Fremdpersonal erledigt. Der 
Betriebsrat hat den Arbeitgeber aufge-
fordert bis zum Abschluss eines Interes-
senausgleichs die geplante Betriebsände-
rung nicht durchzuführen. Das LAG ent-
schied, dass betriebsändernde Maßnah-
men zu unterlassen sind, bis die Verhand-
lungen über einen Interessenausgleich 
einschl. der Verhandlungen vor der Eini-
gungsstelle abgeschlossen oder endgültig 
gescheitert sind.  
 
LAG Nds. – Beschluss vom 4. Mai 2007 –  
1 TaBV Ga 57/07 – AiB 2008, 348 f – rkr.  
 
In einer anderen Entscheidung hat das 
LAG sinngemäß ausgeführt, dass ein Un-
terlassungsanspruch des Betriebsrates 
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bei Betriebsänderungen nicht bereits vom 
Grundsatz her ausgeschlossen sei, da sich 
allein aus den der im § 113 BetrVG ent-
haltenen Sanktionsmöglichkeiten zuguns-
ten der betroffenen Beschäftigten kein 
hinreichender Schutz des Betriebsrates 
auf Unterrichtung und Beratung ergeben 
würde.  
 
LAG Schleswig-Holstein – Beschluss vom 
20. Juli 2007 – 3 TaBV Ga 1/07 – AiB 
2008, 349 f – rkr. – siehe auch AuR 2008, 
188 f.  
 
In einem dritten Verfahren ging es um 
folgendes:  
Betriebsrat und Arbeitgeber nahmen 
Verhandlungen über einen Interessenaus-
gleich auf. Bei den Verhandlungen teilte 
die Arbeitgeberseite dem Betriebsrat 
mit, dass unabhängig von dem Fortgang 
der Interessenausgleichsverhandlungen 
der Arbeitgeber den Ausspruch von be-
triebsbedingten Kündigungen in die Wege 
leiten würde. Der Betriebsrat beantragte 
daraufhin den Erlass der einstweiligen 
Verfügung, um den Arbeitgeber u.a. die 
betriebsbedingten Kündigungen zu unter-
sagen. Das Gericht entschied, dass der 
Betriebsrat im Wege der einstweiligen 
Verfügung vom Arbeitgeber verlangen 
kann, betriebsbedingte Kündigungen so 
lange zu unterlassen, bis ein Interessen-
ausgleich zustande gekommen ist oder ein 
Interessenausgleichversuch vor der Eini-
gungsstelle gescheitert ist.  
 
ArbG Flensburg – Beschluss vom 24. Ja-
nuar 2008 – 2 BV Ga 2/08 – AiB 2008, 
351 ff – n.rkr.  
 
Und zu guter letzt:  
Der Arbeitgeber plant die Einstellung der 
Entwicklung kleiner Anlagen. Nach Auf-

fassung des Gerichts handelt es sich 
dabei um eine Betriebsänderung, die ge-
mäß §§ 111 ff BetrVG mitbestimmungs-
pflichtig ist. So lange der Arbeitgeber 
die Beteiligungsrechte des Betriebsrates 
nicht vollständig gewahrt hat, so das 
LAG, sei der Arbeitgeber nicht berech-
tigt, die geplante Betriebsänderung um-
zusetzen. Der Arbeitgeber müsse das 
Verfahren nach § 112 Abs. 2 BetrVG voll-
ständig durchführen und erforderlichen-
falls nach dem Scheitern der innerbe-
trieblichen Verhandlungen die Einigungs-
stelle anrufen. Daran hat es in dem hier 
zu entscheidenden Fall gefehlt. Das LAG 
entschied, dass der Arbeitgeber nicht 
berechtigt sei vor der Durchführung der 
Unterrichtungs- und Beteiligungsrechte 
eine Betriebsänderung durchzuführen. 
Der Betriebsrat könne ggf. mit Hilfe ei-
ner einstweiligen Verfügung vom Arbeit-
geber die Unterlassung der Durchführung 
der Betriebsänderung vor Abschluss des 
Verfahrens verlangen.  
 
LAG Hessen – Beschluss vom 27. Juni 
2007 – 4 TaBV Ga 137/07 – AuR 2008, 
267 ff  
 

Kündigung bei Arbeitszeitkonten  
 
Auf das Arbeitsverhältnis des Beschäf-
tigten fand ein Tarifvertrag Anwendung, 
der u.a. Regelungen zur Arbeitszeit, Ar-
beitsbereitschaft und Arbeitszeitkonten 
enthielt. Im Winter 2004/2005 gab es 
eine witterungsbedingte rückläufige Auf-
tragslage; daraufhin kündigte die Arbeit-
geberin betriebsbedingt das Arbeitsver-
hältnis. Der betroffene Kollege hatte zu 
diesem Zeitpunkt noch 90 Guthabenstun-
den in seinem Arbeitszeitkonto. Alle drei 
Instanzen entschieden zugunsten des 
Kollegen. Nach Ansicht des BAG liegt ein 
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dringendes betriebliches Erfordernis für 
eine Kündigung aus betriebsbedingten 
Gründen grundsätzlich erst dann vor, 
wenn der Arbeitgeber die Möglichkeit 
der flexiblen Arbeitszeitgestaltung aus-
geschöpft hat. Ein die Kündigung recht-
fertigender Beschäftigungsüberhang lie-
ge nach Ansicht des BAG nicht vor, wenn 
bei Beschäftigten im Betrieb aufgrund 
der Jahresarbeitszeitregelung in erheb-
lichem Umfange Guthabenstunden vor-
handen seien. Auf die tatsächlichen Gut-
habenstunden komme es im Übrigen nicht 
an.  
 
BAG – Urteil vom 8. November 2007 –  
2 AZR 418/06 – AiB 2008, 353 ff 
 

PC für Betriebsratsarbeit  
 
Der Arbeitgeber hat seinem Betriebsrat 
einen PC nebst Zubehör zur Verfügung zu 
stellen. Es müsse „Waffengleichheit“ 
herrschen. Der Betriebsrat hat im größe-
ren Umfang Schriftstücke zu erstellen, 
was ohne PC ein Vielfaches an Zeit in An-
spruch nehmen würde. Das gleiche gelte 
für die Auswertung von Überstunden. Das 
LAG entschied daher, dass der Arbeitge-
ber dem Betriebsrat einen PC für die Be-
triebsratsarbeit zur Verfügung stellen 
muss.  
 
LAG Köln – Beschluss vom 9. Januar 2008 
– 7 TaBV 25/07 – BB 2008, 1505  
 

Altersteilzeit Betriebsübergang  
 
Die Parteien streiten darüber, ob und 
ggf. im welchem Umfang der Arbeitgeber 
verpflichtet ist, Entgeltansprüche aus 
der Freistellungsphase des zwischen dem 
Beschäftigten und der bisherigen Be-

triebsinhaberin vereinbarten Altersteil-
zeitarbeitsverhältnisses zu erfüllen. Das 
BAG entschied, dass Altersteilzeitar-
beitsverhältnisse auch bei Beschäftigten, 
die sich bereits in der Freistellungsphase 
(Blockmodell) der Altersteilzeit befinden, 
bei dem Betriebsübergang auf den neuen 
Betriebsinhaber übergeht. Ein Betriebs-
übergang findet danach auch bei Al-
tersteilzeitverhältnissen statt. Dies gel-
te auch für die Freistellungsphase der 
Altersteilzeit.  
 
BAG – Urteil vom 31. Januar 2008 –  
8 AZR 27/07 – DB 2008, 1438 ff 
 

Tarifanspruch für Ferienbeschäftigte  
 
Die Arbeitgeberin gewährte der Ferien-
beschäftigten ein Entgelt für die geleis-
tete Arbeit, das unterhalb der niedrigs-
ten ERA-Entgeltgruppe lag. Klagweise 
wurde das Entgelt für die ERA-
Entgeltgruppe 2 geltend gemacht. Strei-
tig war vorrangig, ob die Ferienbeschäf-
tigte überhaupt einen Anspruch auf ta-
rifliches Entgelt hat. Nach dem unstrei-
tig festgestellt wurde, dass auf das Ar-
beitsverhältnis die Tarifverträge für die 
Metall- und Elektroindustrie anzuwenden 
waren, hat der Arbeitgeber den Anspruch 
der Ferienbeschäftigten teilweise aner-
kannt und die geleistete Arbeit nach der 
ERA-Entgeltgruppe 1 vergütet und abge-
rechnet. Im Übrigen blieb die Klage er-
folglos.  
Fazit: Auch Ferienbeschäftigte haben, 
soweit sie Mitglied der IG Metall sind, 
Anspruch auf tarifgerechte Vergütung.  
 
ArbG Freiburg – Urteil vom 18. Februar 
bzw. 6. Mai 2008 – 8 Ca 518/07 – rkr. – 
unveröffentlicht  
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Auskunftsanspruch  
 
Ein Auskunftsanspruch nach § 80 Abs. 2 
Satz 1 BetrVG kann daraus folgen, dass 
der Betriebsrat nur mit Hilfe der be-
gehrten Auskunft prüfen kann, ob der 
Arbeitgeber eine zu Gunsten der Be-
schäftigten geltende Betriebsvereinba-
rung richtig durchführt. Weiter ent-
schied das BAG, dass der Auskunftsan-
spruch nicht davon abhängt, dass der Be-
triebsrat konkrete Anhaltspunkte für 
einen Regelverstoß darlegt.  
 
BAG – Beschluss vom 19. Februar 2008 – 
1 ABR 84/06 – DB 2008, 1635  
 

Schriftformerfordernis und  
Regelungskomplex  

 
Werden Vereinbarungen vom Arbeitge-
ber, Gewerkschaften und Betriebsrat 
gemeinsam unterzeichnet, so muss nach 
Entscheidung des BAG ohne weiteres und 
zweifelsfrei erkennbar sein, wer Urheber 
der einzelnen Regelungskomplexe ist und 
um welche Rechtsquellen es sich folglich 
handelt. Sei dies nicht zweifelsfrei er-
kennbar, ist die Vereinbarung ganz oder 
teilweise unwirksam. Anders ausgedrückt: 
Betriebsrat und Arbeitgeber vereinbaren 
im Rahmen ihrer Zuständigkeiten Rege-
lungskomplexe aus der Betriebsverfas-
sung und die Gewerkschaft mit dem Ar-
beitgeberverband oder dem Arbeitgeber 
vereinbaren Regelungsgegenstände aus 
dem Tarifrecht.  
 
BAG – Urteil vom 15. April 2008 – 1 AZR 
86/07 – DB 2008, 1435 f  
 
 

Ausgleich für Veränderung von Beginn 
und Ende der Arbeitszeit  

 
Der Arbeitgeber betreibt im Bundesge-
biet Herrenmodegeschäfte. Er möchte 
die betriebsübliche Arbeitszeit verän-
dern, vornehmlich geht es um die Verlän-
gerung der Ladenöffnungszeiten von 
20.00 auf 21.00 Uhr. Der Betriebsrat 
hatte die Zustimmung zur geänderten 
Arbeitszeit nicht gegeben. Er hat einen 
Ausgleich für die geänderte Arbeitszeit 
verlangt, die der Arbeitgeber verweigert 
hat. Daraufhin hat der Arbeitgeber ein-
seitig die geänderte Arbeitszeit ange-
ordnet. Hiergegen hat sich der Betriebs-
rat im Wege der einstweiligen Verfügung 
mit einem Unterlassungsanspruch zur 
Wehr gesetzt. In diesem Verfahren 
konnte der Arbeitgeber dem Unterlas-
sungsanspruch nicht mit dem Einwand des 
„unzulässigen Kopplungsgeschäft“ entge-
gen treten, wenn der Betriebsrat die Er-
teilung seiner Zustimmung zur Verände-
rung von Lage und Verteilung der Ar-
beitszeit von der Gewährung einer finan-
ziellen „Kompensation“ an die betroffenen 
Beschäftigten abhängig macht.  
 
LAG Düsseldorf – Beschluss vom 12. De-
zember 2007 – 12 TaBV Ga 8/07 – AuR 
2008, 270 ff 
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